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BESCHLÜSSE DER  
02. HAUPTAUSSCHUSSSITZUNG  
VOM 23.09.2019 

 
HA-Beschluss-Nr.: 01/02/2019

„Die Tagesordnung der 02. Sitzung des Haupt- 
ausschusses vom 23.09.2019 wird um den 
Antrag des Bürgermeisters, DS-212/2019 – 
Antrag auf Vorbescheid für ein Einfamilien- 
haus in der Max-Sabersky-Allee 77 (Ge- 
markung Teltow, Flur 4, Flurstück 122) –  
erweitert. Die Einordnung der DS erfolgt als 
neuer TOP 7.3. Die nachfolgende Nummerie-
rung ändert sich entsprechend fortlaufend.“

 
HA-Beschluss-Nr.: 14/02/2019

„Das gemeindliche Einvernehmen zum An-
trag auf Vorbescheid zur Errichtung von zwei 
Einzelhäusern im Siedlerweg 2 (Gemarkung 
Teltow, Flur 10, Flurstücke 1485 und 1486) 
wird erteilt. Die Frage des Antragstellers wird 
mit „Ja“ beantwortet.“

 
HA-Beschluss-Nr.: 15/02/2019

„Die im Vorbescheid gestellte Frage, ob die 
Errichtung eines Einfamilienhauses, wie im 
objektbezogenen Lageplan auf dem Grund-
stück Max-Sabersky-Allee 84 (Gemarkung 
Teltow, Flur 4, Flurstück 55/2) dargestellt, 
planungsrechtlich zulässig ist, wird mit nein  
beantwortet.“

 
HA-Beschluss-Nr.: 16/02/2019

„Die im Vorbescheid gestellte Frage, ob die 
Errichtung eines Einfamilienhauses, wie im 
objektbezogenen Lageplan auf dem Grund-
stück Max-Sabersky-Allee 77 (Gemarkung 
Teltow, Flur 4, Flurstück 122) dargestellt, 
planungsrechtlich zulässig ist, wird mit nein 
beantwortet.“

 
HA-Beschluss-Nr.: 17/02/2019

„Dem Antrag auf Zulassung einer Befrei-
ung zur Errichtung eines Zweifamilienhau-
ses im Siedlerweg 34 (Gemarkung Teltow, 
Flur 8, Flurstück 150) in Bezug auf die im Be- 

bauungsplan Nr. 56 „Siedlerweg“ festgesetz-
te Baugrenze wird gemäß § 31 Abs. 2 BauGB 
zugestimmt.“

 
HA-Beschluss-Nr.: 18/02/2019

„Dem Antrag auf Befreiung zur Überschrei-
tung der festgesetzten Traufhöhe für zwei 
Zwerchgiebeln im Rahmen eines Bau- 
antrags für den Neubau eines Einfamilien-
wohnhauses in der Otto-Lilienthal-Straße 10 
(Gemarkung Teltow, Flur 12, Flurstück 310) aus 
dem Bebauungsplan Nr. 27a „Komponisten- 
viertel“ wird zugestimmt.“

 
HA-Beschluss-Nr.: 19/02/2019

„Das gemeindliche Einvernehmen zum An-
trag auf Baugenehmigung zum Neubau eines 
Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung in 
der Osdorfer Straße (Gemarkung Teltow, Flur 
8, Flurstück 199) wird nicht erteilt.“

 
HA-Beschluss-Nr.: 20/02/2019

„Das gemeindliche Einvernehmen zum An-
trag auf Errichtung eines Büro- und Sozial-
gebäude, eines Lkw-Ports sowie einer Lager-
fläche einschließlich Geländemodellierung 
in der Ruhlsdorfer Straße 100 (Gemarkung  
Teltow, Flur 14, Flurstücke 15, 16, 17/1 und 
229) wird erteilt.“

 
HA-Beschluss-Nr.: 21/02/2019

„Der Antrag vom 1.7.2019 zum Umbau eines 
bereits genehmigten Lebensmitteleinzel- 
handelsgeschäftes zu einem großflächigen 
Lebensmitteleinzelhandelsgeschäftes in  
der Oderstraße 43a (Gemarkung Teltow, Flur 
20, Flurstücke 13/10, 14/9, 18/2, 19/1, 19/7, 
236, 237, 238) wird abgelehnt.“

 
HA-Beschluss-Nr.: 22/02/2019

„Mit der Planung (Leistungsphase 1-9 der 
HOAI und der örtlichen Bauüberwachung) 
für den Bau der Osdorfer Straße (Teilbereich 
von Hauffstraße bis Hannemannstraße) 
wird das Planungs- und Ingenieurbüro für  
Straßen- und Tiefbau Haßmann & Kaula 
14471 Potsdam beauftragt.“

HA-Beschluss-Nr.: 23/02/2019

„Mit den Planungsleistungen (Leistungs- 
phase 1 + 2 der HOAI und zusätzlichen  
Besonderen Leistungen) für den Bau des 
Siedlerweges wird das TVR Ingenieurbüro 
Tief-, Verkehrs- und Rohrleitungsbau GmbH 
14558 Nuthetal OT Berholz-Rehbrücke  
beauftragt.“

 
HA-Beschluss-Nr.: 24/02/2019

„Der Auftrag für die durchzuführenden 
Baumpflegearbeiten im Rahmen der Ver- 
kehrssicherungspflicht wird an die Firma GvL 
– Baumdienst, Garten – und Landschaftsbau 
Berlin, vergeben.

Die Auftragssumme beträgt: 62.593,80 € 
(brutto).“

 
HA-Beschluss-Nr.: 25/02/2019

„Die Firma Baum & Park Landschafts-
bau GmbH aus Potsdam wird mit der Her- 
stellung des Straßenbegleitgrüns sowie des 
Baumhains an der Biomalzspange / Nord- 
anbindung Stahnsdorf beauftragt werden.  
Das Auftragsvolumen beträgt insgesamt 
419.300,84 € brutto.“

 
HA-Beschluss-Nr.: 26/02/2019

„Die Firma Alpina AG aus Ludwigsfelde 
wird mit der Freiflächengestaltung auf dem  
Hafengelände beauftragt werden. Der Auf-
tragswert beträgt 236.825,33 € brutto.“

 
HA-Beschluss-Nr.: 27/02/2019

„Der Widmungsverfügung 04/2019 wird laut 
vorliegendem Entwurf zugestimmt.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖFFENTLICH BEHANDELT:
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SVV-Beschluss-Nr.: 01/03/2019

„Die öffentliche Tagesordnung der 03. Sitzung 
der SVV vom 02.10.2019 wird um den Antrag 
der Fraktion GRÜNE/LINKE – Neuberufung  
eines sachkundigen Einwohners in den Aus-
schuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
auf Vorschlag der Fraktion GRÜNE/LINKE –  
erweitert. Die Einordnung der DS-217/2019 
erfolgt unter TOP 6.1.2.“

 
SVV-Beschluss-Nr.: 02/03/2019

„Herr Marcel Rettschlag wird auf Vorschlag 
der Fraktion GRÜNE/LINKE als sachkundiger 
Einwohner in den Ausschuss für Schule,  
Kultur, Sport und Soziales berufen.“

 
SVV-Beschluss-Nr.: 03/03/2019

„Herr Joachim Strieben wird auf Vorschlag 
der Fraktion GRÜNE/LINKE als sachkundiger 
Einwohner in den Ausschuss für Schule,  
Kultur, Sport und Soziales berufen.“

 
SVV-Beschluss-Nr.: 04/03/2019

„Die Verwaltung wird gebeten, eine Markt- 
erkundung und Eckdaten für ein Leistungs-
verzeichnis für die Einrichtung eines öffent-
lichen Fahrradverleihsystems in Teltow zu 
erstellen, in dem die Investions- sowie die 
laufenden Betriebskosten beziffert werden.

Am Regionalbahnhof, am S-Bahnhof, am 
Marktplatz, am Hafen, am Liebigplatz sowie 
an geeigneter Stelle in Ruhlsdorf könnten  
öffentliche Fahrradverleihstationen zur Ver-
fügung stehen.
Die Vorlage der Ergebnisse wird zur ersten 
SVV in 2020 erbeten.“

 
SVV-Beschluss-Nr.: 05/03/2019

„Die Verwaltung wird beauftragt, die Aus-
weisung von Flächen für Urban Gardening 
(Gemeinschaftsgärten) zu prüfen und die 
Stadtverordnetenversammlung über Mög-
lichkeiten der Umsetzung zu unterrichten.

Weiterhin sollen je nach Möglichkeit Gesprä-
che mit Vertretern städtischer Einrichtungen 
und Trägern geführt werden, um eventuell 
auch auf deren Grundstücken Umsetzungs-
möglichkeiten zu eruieren.
Die Stadtverordnetenversammlung ist im  
2. Quartal 2020 über das Prüfergebnis zu  
informieren.“

 
SVV-Beschluss-Nr.: 06/03/2019

„Die Verwaltung der Stadt Teltow wird be-
auftragt, unverzüglich alle Maßnahmen zu 
treffen, die erforderlich sind, um bei der 
Kreisverwaltung eine Herabsetzung der Ge-
schwindigkeit für die Iserstraße als eine der 
Hauptzufahrtsstraßen analog zur Potsdamer 
Straße in den Nachtstunden von 22.00 bis 
06.00 Uhr auf 30 km/h zu erreichen.“

 
SVV-Beschluss-Nr.: 07/03/2019

„Die SVV lehnt mit Beschluss-Nr.: 07/03/2019 
den Antrag der Fraktion GRÜNE/LINKE in der 
vorliegenden Fassung der DS-Nr.: 201/2019 – 
Prüfauftrag zur Begrenzung der Plakatierung 
im Vorfeld von Wahlen und Abstimmungen 
– ab.“

 
SVV-Beschluss-Nr.: 08/03/2019

„Der Kämmerer wird beauftragt, konkret zu 
ermitteln, in welchem Zeitraum die fehlen-
den Jahresabschlüsse für die Jahre 2011 bis 
2018 aufgearbeitet und der Stadtverordne-
tenversammlung zum Beschluss vorgelegt 
werden können und welche Maßnahmen 
hierzu ergriffen werden. Eine verbindliche 
Aussage ist der SVV bis zum Jahresende 2019 
bekanntzugeben.“

 
SVV-Beschluss-Nr.: 09/03/2019

„Herr Dirk Krumeich wird als stellvertreten-
des Mitglied der Fraktion CDU für den Haupt-
ausschuss benannt.“

 
 
 
 
 
 
 
 

SVV-Beschluss-Nr.: 10/03/2019

„Es werden die folgenden Personen für eine 
Mitarbeit im Seniorenbeirat der Stadt Teltow 
benannt:

  Wilhelm Röder 
Wolfgang Nießmann 
Jutta Neißer 
Egon Greiner 
Dietmar Balschukat.“

 
SVV-Beschluss-Nr.: 11/03/2019

„Der städtebauliche Vertrag zum Bebauungs-
plan Nr. 72 „Nördlich der Güterfelder Straße“ 
wird gemäß § 11 Baugesetzbuch (BauGB)  
beschlossen.“

 
SVV-Beschluss-Nr.: 12/03/2019

„(1) Der Bebauungsplan Nr. 72 „Nördlich der 
Güterfelder Straße“ gewährleistet eine ge-
ordnete städtebauliche Entwicklung. Gemäß 
§ 1 Abs. 7 Baugesetzbuch (BauGB) sind die 
öffentlichen und privaten Belange gegenei-
nander und untereinander gerecht abgewo-
gen worden. Die Abwägung wird gebilligt.

(2) Der Bebauungsplan Nr. 72 „Nördlich der 
Güterfelder Straße“ wird gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzung beschlossen. Die Begrün-
dung zum Bebauungsplan wird gebilligt.“

 
SVV-Beschluss-Nr.: 13/03/2019

„(1) Der Entwurf der 1. Änderung des Bebau-
ungsplans Nr. 2a „Techno Terrain Teltow 
- Gewerbegebiet Neißestraße / Rhein-
straße“ und dessen Begründung werden 
gebilligt und gemäß § 3 Abs. 2 des BauGB 
öffentlich ausgelegt.

(2) Die Beteiligung der in ihren Belangen be-
rührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie die Abstim-
mung mit den Nachbargemeinden wer-
den gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und § 2 
Abs.2 BauGB durchgeführt.“

 
SVV-Beschluss-Nr.: 14/03/2019

„Die Verwaltung wird damit beauftragt, die 
Ausschreibung der Brücke zum jetzigen Zeit-
punkt nicht erneut durchzuführen.“

ÖFFENTLICH BEHANDELT:

BESCHLÜSSE DER 03. STADT- 
VERORDNETENVERSAMMLUNG  
VOM 02.10.2019
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SVV-Beschluss-Nr.: 15/03/2019

„Mit der Planung „Ländlicher Wegebau 
für Hollandweg und Buschweg“ wird das 
Ingenieurbüro Merkel Ingenieur Consult
aus Potsdam beauftragt.
Gleichzeitig werden überplanmäßig 
55.000,00 € für diese Planungsleistungen 
bewilligt.“

SVV-Beschluss-Nr.: 16/03/2019

„Die Verwaltung wird beauftragt, eine 
von dem WAZV „Der Teltow“ gesonderte 
Ausschreibung vorzunehmen.“

SVV-Beschluss-Nr.: 17/03/2019

„Die SVV hat mit Beschluss-Nr.: 17/03/2019 
einer Stellenbesetzung gemäß vorliegender 
DS-Nr.: 208/2019 zugestimmt.“

Teltow, den 07.10.2019

gez.
Ulrike Humeniuk
SVV-Büro

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Teltow hat am 10.04.2019 in öffentlicher 
Sitzung die Aufstellung der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 2a „Techno Terrain 
Teltow – Gewerbegebiet Neißestraße / 
Rheinstraße“ – im beschleunigten Verfah-
ren gemäß § 13a BauGB – beschlossen. 

In der Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Teltow am 02.10.2019 
wurde der Entwurf der 1. Änderung gebil-
ligt und die Beteiligung der Öffentlichkeit in 
Form einer öffentlichen Auslegung gemäß § 
13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen.

Das Plangebiet ist im nördlichen Stadtgebiet 
zwischen Oderstraße und Rheinstraße gele-
gen. Der Geltungsbereich der 1. Änderung 
umfasst in der Gemarkung Teltow, Flur 20 
die Flurstücke 236, 237 und 238 sowie die 
Flurstücke 19/1 und 19/7 jeweils teilweise. 

Die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbe-
reichs der 1. Änderung ist der nachfolgenden 
Abbildung zu entnehmen.

NICHT ÖFFENTLICH BEHANDELT:

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG ZUR BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT
GEMÄSS § 13 ABS. 2 NR. 2 I.V.M. § 3 ABS. 2 BAUGESETZBUCH (BAUGB) ZUR 1. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES 
NR. 2A „TECHNO TERRAIN TELTOW – GEWERBEGEBIET NEISSESTRASSE / RHEINSTRASSE“ IN TELTOW
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Anlass, Ziel und Erforderlichkeit
der Planänderung

Das Plangebiet der 1. Änderung liegt inner-
halb des rechtskräftigen Bebauungsplanes 
Nr. 2a „Techno Terrain Teltow – Gewerbe-
gebiet Neißestraße / Rheinstraße“. 

Innerhalb des derzeit festgesetzten Gewer-
begebietes ist die angestrebte Entwick-
lung zu einem großflächigen Einzelhandels-
betrieb nicht möglich und erfordert die Fest-
setzung eines sonstigen Sondergebietes 
nach § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung 
(BauNVO). Auch der geplante öffentliche 
Radweg ist auf den Flächen des festgesetz-
ten Gewerbegebietes nicht umsetzbar und 
erfordert die Erweiterung der öffentlichen 
Straßenverkehrsfläche.

Durch die 1. Änderung sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für eine markt-
gerechte Erweiterung des Lebensmittel-
marktes auf 1.400 m2 Verkaufsfläche und 
die Verbreiterung der öffentlichen Verkehrs-
fläche geschaffen werden. 

Planungsrechtliche Situation

Das Bebauungsplanverfahren erfolgt auf 
Grundlage des § 13a BauGB (Bebauungsplan 
der Innenentwicklung). Nach § 13a Abs. 2 
Nr. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 3 BauGB 
wird in dem vorliegenden Verfahren von 
einer von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a 
BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 
Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezoge-
ner Informationen verfügbar sind, sowie von 
der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 
Abs. 4 BauGB abgesehen.

Beteiligung der Öffentlichkeit

Der Entwurf der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 2a „Techno Terrain Teltow – 
Gewerbegebiet Neißestraße / Rheinstraße“ 
mit Planstand vom 29.07.2019 wird mit der 
Begründung (einschließlich Ausführungen 
zur Umweltverträglichkeit) sowie zwei Ver-
kehrsuntersuchungen zur Abschätzung der 
Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf 
den bestehenden Verkehrsablauf vom

4. November 2019 bis einschließlich
4. Dezember 2019  
während der Dienststunden

MONTAGS  
von 7.30 – 12.00 und von 13.00 – 15.00 Uhr
DIENSTAGS
von 7.30 – 12.00 und von 13.00 – 18.00 Uhr 
MITTWOCHS
von 7.30 – 12.00 und von 13.00 – 15.00 Uhr
DONNERSTAGS
von 7.30 – 12.00 und von 13.00 – 15.00 Uhr
FREITAGS
von 7.30 – 12.00 Uhr

im Neuen Rathaus der Stadt Teltow, Markt-
platz 1/3, Foyer im Erdgeschoss, öffentlich 
ausgelegt. Die der Planung zugrundelie-
genden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, 
Erlasse und DIN-Vorschriften) können bei 
der Stadtverwaltung Teltow eingesehen 
werden.

Während dieser Auslegungsfrist können 
Stellungnahmen schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei dem Sachgebiet Stadtentwick-
lung (Zimmer 2.11-2.15) im Bauamt der Stadt 
Teltow vorgebracht werden. Die schriftli-
chen Stellungnahmen auf dem Postweg 
richten Sie bitte an: Stadtverwaltung Teltow, 
Postfach 252, 14505 Teltow. Weil das Er-
gebnis der Behandlung der Anregungen 
mitgeteilt wird, ist die Angabe des Verfassers 
zweckmäßig.

Im Sinne der Vorschrift des § 4 a Abs. 
4 BauGB können Sie während des 
Beteiligungszeitraumes die auszulegenden 
Unterlagen zusätzlich auf der Internetseite
der Stadt Teltow unter www.teltow.de →

Teltow → Stadtentwicklung → Beteiligung der 
Öffentlichkeit einsehen. Unter der Bezeich-
nung 1. Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 2a „Techno Terrain Teltow – Gewerbe-
gebiet Neißestraße / Rheinstraße“ finden 
Sie die im Rathaus öffentlich ausliegenden 
Unterlagen als pdf-Datei.

Nicht fristgerecht eingereichte Stellungnah-
men können unberücksichtigt bleiben. Ein 
Antrag nach § 47 Abs. 2a der Verwaltungs-
gerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit 
ihm Einwendungen geltend gemacht wer-
den, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend ge-
macht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
erfolgt auf Grundlage des § 3 BauGB in Ver-
bindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO 
und dem Brandenburgischen Datenschutz-
gesetz. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne 

Absenderangaben abgeben, erhalten Sie 
keine Mitteilung über das Ergebnis der Prü-
fung. Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte dem Formblatt: Informationspflichten 
bei der Erhebung von Daten im Rahmen 
der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB 
(Art. 13 DSGVO), welches mit ausliegt. 

Teltow, den 8. Oktober 2019  
    

gez. 
Thomas Schmidt         - Siegel -
Bürgermeister

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG

Hiermit ordne ich an, den Beschluss über den 
Bebauungsplan 72 „Nördlich der Güterfel-
der Straße“ der Stadt Teltow vom 02.10.2019 
durch Veröffentlichung des Beschlusses im 
amtlichen Bekanntmachungsblatt der Stadt 
Teltow nach § 10 Abs.3 Satz 1 BauGB i.V.m. § 1
Abs.2 Nr.1 BekanntmV i.V.m. § 15 Abs.3 der 
Hauptsatzung der Stadt Teltow im Amtsblatt 
für die Stadt Teltow, Ausgabe Nr. 09/2019 
vom 23.10.2019, bekannt zu machen.

Teltow, den 08.10.2019

gez. 
Thomas Schmidt         - Siegel -
Bürgermeister

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 
ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 72 
„NÖRDLICH DER GÜTERFELDER 
STRASSE“ ALS SATZUNG DER 
STADT TELTOW

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Teltow hat am 02. Oktober 2019 in öffent-
licher Sitzung den Bebauungsplan Nr. 72 
„Nördlich der Güterfelder Straße“ als Sat-
zung beschlossen. Die Begründung wurde 
gebilligt.

Der Geltungsbereich befindet sich nördlich 
der Güterfelder Straße im Ortsteil Ruhlsdorf 
der Stadt Teltow. Er umfasst eine Gesamt-
größe von etwa 0,6 ha und besteht in der 
Gemarkung Ruhlsdorf, Flur 1, aus den Flur-
stücken 20 bis 23 (jeweils teilweise) und ist 
in dem folgenden Kartenausschnitt darge-
stellt:
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Amtliche	Bekanntmachung	zum	Bebauungsplan	Nr.	72	„Nördlich	der	Güterfelder	Straße“	als	Satzung	

der	Stadt	Teltow		

	

Die	Stadtverordnetenversammlung	der	Stadt	Teltow	hat	am	02.	Oktober	2019	in	öffentlicher	Sitzung	
den	 Bebauungsplan	 Nr.	 72	 „Nördlich	 der	 Güterfelder	 Straße“	 als	 Satzung	 beschlossen.	 Die	
Begründung	wurde	gebilligt.	

Der	 Geltungsbereich	 befindet	 sich	 nördlich	 der	 Güterfelder	 Straße	 im	 Ortsteil	 Ruhlsdorf	 der	 Stadt	

Teltow.	Er	umfasst	eine	Gesamtgröße	von	etwa	0,6	ha	und	besteht	in	der	Gemarkung	Ruhlsdorf,	Flur	
1,	 aus	 den	 Flurstücken	 20	 bis	 23	 (jeweils	 teilweise)	 und	 ist	 in	 dem	 folgenden	 Kartenausschnitt	
dargestellt:	

	

Kartengrundlage:	Vermessungsplan	ohne	Maßstab	

Dieses	wird	hiermit	bekanntgegeben:	

Der	 Bebauungsplan	 Nr.	 72	 „Nördlich	 der	 Güterfelder	 Straße“	 tritt	 mit	 dem	 Tag	 dieser	
Bekanntmachung	 gemäß	 §	 10	 Abs.	 3	 des	 Baugesetzbuches	 (BauGB)	 in	 der	 Fassung	 der	
Bekanntmachung	vom	03.11.2017	(BGBl.	I	S.	3634)	in	Kraft.	

Die	 Satzung	 des	 Bebauungsplanes	 kann	 einschließlich	 der	 Begründung	 sowie	 der	

zusammenfassenden	 Erklärung	 zur	 Art	 und	 Weise,	 wie	 die	 Umweltbelange	 und	 die	 Ergebnisse	 der	
Öffentlichkeits-	und	Behördenbeteiligung	berücksichtigt	wurden,	und	aus	welchen	Gründen	der	Plan	
nach	 Abwägung	 mit	 den	 geprüften,	 in	 Betracht	 kommenden	 anderweitigen	 Planungsmöglichkeiten	

gewählt	wurde,	im	Sachgebiet	Stadtentwicklung	(Zimmer	2.11	–	2.16)	der	Stadt	Teltow,	Marktplatz	1	
–	 3,	 14513	 Teltow	 während	 der	 üblichen	 Dienststunden	 eingesehen	 werden.	 Jedermann	 kann	 das	
Planwerk	einsehen	und	über	den	Inhalt	Auskunft	verlangen	(§	10	Abs.	3	BauGB).	

Dieses wird hiermit  
bekanntgegeben:

Der Bebauungsplan Nr. 72 „Nördlich der  
Güterfelder Straße“ tritt mit dem Tag dieser 
Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634) in Kraft.

Die Satzung des Bebauungsplanes kann ein-
schließlich der Begründung sowie der zu-
sammenfassenden Erklärung zur Art und 
Weise, wie die Umweltbelange und die Er-
gebnisse der Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung berücksichtigt wurden, und aus 
welchen Gründen der Plan nach Abwägung 

mit den geprüften, in Betracht kommenden 
anderweitigen Planungsmöglichkeiten ge-
wählt wurde, im Sachgebiet Stadtentwick-
lung (Zimmer 2.11 – 2.16) der Stadt Teltow, 
Marktplatz 1 – 3, 14513 Teltow während der 
üblichen Dienststunden eingesehen werden. 
Jedermann kann das Planwerk einsehen und 
über den Inhalt Auskunft verlangen (§ 10 
Abs. 3 BauGB).

Eine Verletzung der in § 214 BauGB bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften  
sowie die Mängel in der Abwägung sind ge-
mäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung geltend gemacht worden 
sind. Bei der Geltendmachung ist der Sach-

verhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, darzulegen. 

Auf die Vorschriften der §§ 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die frist-
gemäße Geltendmachung etwaiger Entschä- 
digungsansprüche für Eingriffe in eine bisher 
zulässige Nutzung durch diesen Bebauungs-
plan und über das Erlöschen von Entschädi- 
gungsansprüchen wird hingewiesen.

Teltow, den 08. Oktober 2019

 
gez.  
Thomas Schmidt      - Siegel - 
Bürgermeister

Nach§ 6 Abs. 1 des BbgStrG (Brandenbur-
gischen Straßengesetzes) in der Fassung 
der Bekannbnachung vom 28. Juli 2009 
(GVBl. I/09, [Nr. 15], S. 358), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
18. Dezember 2018 (GBVI.I/18, [Nr. 37],  
S. 3), verfügt die Stadt Teltow als zustän- 
diger Straßenbaulastträger hiermit die 
Widmung von Teilflächen der Verdistraße. 

Lagebezeichnung: 

Gemarkung Teltow Flur 11, Flurstücke 775, 
779, 781, 783, 785 und 787. Das Flurstück 775 
wird nordöstlich vom Flurstück 697 begrenzt. 
Die anderen aufgeführten Flurstücke werden 
nördlich vom Flurstück 551 begrenzt. 

 

Klassifizierung: 

Die Verdistraße erhält die Eigenschaft einer 
öffentlichen Straße und wird der Allgemein-
heit als Mischverkehrsfläche zur Verfügung 
gestellt. Gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 2 BbgStrG wird 
die Verkehrsfläche als Gemeindestraße ein-
gestuft und hat die Schlüsselnummer 00199. 

WIDMUNGSVERFÜGUNG ÖFFENTLICHER VERKEHRSFLÄCHEN
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Auf der Grundlage der Regelungen des § 37 
Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) 
beginnt die Schulpflicht für Kinder zum Schul-
jahr 2020/2021, die bis zum 30. September 
2020 das sechste Lebensjahr vollenden. Der 
erste Schultag im Schuljahr 2020/2021 ist 
Montag, der 10. August 2020. 

Kinder, die in der Zeit vom 01. Oktober bis 
zum 31. Dezember 2020 das sechste Lebens-
jahr vollenden, werden auf Antrag der Eltern 
zu Beginn des Schuljahres in die Schule auf-
genommen.
In begründeten Ausnahmefällen können  
Kinder aufgenommen werden, die nach  

dem 31. Dezember 2020, jedoch vor dem  
01. August 2021 das sechste Lebensjahr  
vollenden. Entsprechende Anträge sollen  
gesicherte Nachweise zum Entwicklungs-
stand des Kindes enthalten. Mit der Auf- 
nahme in die Schule beginnt die  
Schulpflicht. 

Benutzergruppen: 

Die Straße wird Fußgängern, Fahrradfahrern, 
Kleinkraftfahrzeugen, Personenkraftwagen, 
Lastkraftwagen zur Verfügung gestellt. 

Gründe 

Die Straße wird bereits öffentlich genutzt.  
Die Flurstücke 775, 779, 783, 785 und 787  
befinden sich im Eigentum der Stadt Teltow, 
das Flurstück 781 geht gem. städtebau- 
lichen Vertrag in das Eigentum der Stadt Teltow 
über. 

Inkrafttreten 

Diese Verfügung tritt am Tage nach der Ver-
öffentlichung als bekannt gegeben. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb ei-
nes Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch eingelegt werden. Der Widerspruch 
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der  
 
 

Bei der Verwendung der elektronischen 
Form sind besondere technische Rahmen-
bedingungen zu beachten, die im Impres-
sum der Internetseite der Stadt Teltow,  
www.teltow.de/impressum, aufgeführt sind. 
In diesem Falle ist das elektronische Dokument 
mit einer qualifizierten elektronischen Signa-
tur zu versehen und an die E-Mail-Adresse:  
signatur@teltow.de zu versenden. 

Teltow, den 07.10.2019 

gez.  
Thomas Schmidt      - Siegel - 
Bürgermeister

Stadt Teltow,  
- Der Bürgermeister -,  
Marktplatz 1-3,  
14513 Teltow zu erheben. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass die Anmel-
dung immer in der für den Hauptwohnsitz 
des Kindes zuständigen Grundschule zu erfol-
gen hat. Das zuständige Staatliche Schulamt 
Brandenburg an der Havel kann nur in be-
gründeten Ausnahmefällen gestatten, dass 
eine andere Schule besucht wird. 

Die für die Schulanmeldung maßgeblichen 
Schulbezirke sind der Satzung der Stadt  
Teltow über die Bildung von Schulbezirken 
für die Grundschulen in Trägerschaft der  
Stadt Teltow vom 20.11.2014 (veröffentlicht 
im „Amtsblatt für die Stadt Teltow“ Nr. 10 
vom 03.12.2014) zu entnehmen. Die zu- 
ständigen Schulen für die Überschnei-
dungsgebiete werden durch den Schul-
träger im Einvernehmen mit dem/der 
Schulleiter /in bestimmt. Eltern werden 
durch die Stadtverwaltung Teltow / 
Fachbereich Bildung I Soziales I Gebäude- 
management über die zuständige Schule im 
November 2019 mittels Elternbrief schriftlich 
unterrichtet. 

Die Schulanmeldung, zu der bitte die Ge-
burtsurkunde des Kindes und die Teilnahme- 
bestätigung zur Sprachstandsfeststellung 
mitzubringen sind, findet wie folgt statt: 

Ernst-von-Stubenrauch Grundschule 
Egerstraße 10, 14513 Teltow  

13. bis 17. Januar 2020

Anne-Frank Grundschule  
John-Schehr-Straße 18, 14513 Teltow 

17. bis 18. Februar 2020

Grundschule ,,Am Röthepfuhl“ 
Sputendorfer Straße 1,  

14513 Teltow OT Ruhlsdorf  
13. bis 14. Januar 2020

Das anzumeldende Kind ist darüber hinaus 
persönlich vorzustellen. Nähere Informa-
tionen zu den Uhrzeiten sowie zur Termin- 
vereinbarung sind dem Elternbrief zu ent-
nehmen. 

Teltow, den 30.09.2019

gez.  
Thomas Schmidt 
Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG DER STADT 
TELTOW ÜBER DAS WIDER-
SPRUCHSRECHT NACH § 36 ABS. 2 
DES BUNDESMELDEGESETZES

„Widerspruch gegen die Übermittlung von 
Meldedaten an das Bundesamt für das  
Personalmanagement der Bundeswehr“

Nach § 58b des Soldatengesetzes kön-
nen sich Frauen und Männer verpflichten,  
freiwilligen Wehrdienst als besonderes 
staatsbürgerliches Engagement zu leisten.

Zum Zweck der Übersendung von Informa-
tionsmaterial übermitteln die Meldebehör-
den dem Bundesamt für das Personalma-
nagement der Bundeswehr aufgrund § 58 c 
Abs. 1 des Soldatengesetzes jährlich zum 31. 
März folgende Daten zur Personen mit deut-
scher Staatsangehörigkeit, die im nächsten 
Jahr volljährig werden:

1. Familienname,
2. Vornamen,
3. gegenwärtige Anschrift.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Datenübermittlung unterbleibt, wenn die 
Betroffenen ihr nach § 36 Absatz 2 des Bun-
desmeldegesetzes widersprochen haben.

Nach § 36 des Bundesmeldegesetzes ist 
eine Datenübermittlung nach § 58 c Absatz 
1 des Soldatengesetzes  nur zulässig, soweit 
die Betroffenen nicht widersprochen haben. 
Die Betroffenen sind auf ihr Widerspruchs-
recht bei der Anmeldung und im Oktober  
eines jeden Jahres durch öffentliche Bekannt- 
machung hinzuweisen.

Der Widerspruch kann bei der Melde- 
behörde schriftlich oder zu Niederschrift  
eingelegt werden.

Teltow, den 01.10.2019

gez. 
Thomas Schmidt 
Bürgermeister

NACH § 44 ABS. 1 DES KIRCHENGESETZES ÜBER FRIEDHÖFE 
VOM 29.10.2016 HAT DER GEMEINDE KIRCHENRAT DER EVANGELISCHEN 
ST. ANDREASKIRCHENGEMEINDE TELTOW FÜR DEN FRIEDHOF TELTOW DIE 
NACHSTEHENDE FRIEDHOFSGEBÜHRENORDNUNG KOMPLETT ÜBERARBEITET 
UND AM 02. OKTOBER 2019 BESCHLOSSEN: 

§1

Die Ruhefristen werden wie folgt festgelegt:

1 .  für Erdbeisetzungen auf 20 Jahre 

2. für Erdbeisetzungen von Kindern
(bis zum Alter von 6 Jahren) auf
15 Jahre

3. für Urnenbeisetzungen auf 20 Jahre

§2

1. Grabberechtigungsgebühren
(Erwerb des Nutzungsrechtes
entsprechend dem bei der
Friedhofsverwaltung ausliegenden
Gesamtplan je Jahr)

1.1   Wahlgrabstätten je (Einfach-) 
Grabstelle             55,00 € 

1.2   Reihengrabstätten 30,00 € 

1.2.1. Reihengrabstätte „Wiese“ 
einschließlich Instandhaltung 
und Pflege 50,00 € 

1.3   Urnengrabstätten für die unterirdische 
Beisetzung von Urnen

1.3.1 Urnenwahlgrabstätten 
für 4 Urnen,  
Größe 1 m x 1 m             37,50 € 

1.3.2 Urnenwahlgrabstätten 
für 2 Urnen,  
Göße 0, 70 m x 0, 70 m           30,00 €

1.3.3 Urnenreihengrabstätten 
für 1 Urne,  
Größe 0,50 m x 0,50 m            20,00 €

1.3.4 Urnengemeinschaftsgrabstätten 
auf die Dauer von 20 Jahren 
einschließlich Instandhaltung 
und Pflege durch die  
Friedhofsverwaltung 27,50 €
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1 .4   Kindergrabstätten 15,00 €

Die Grabberechtigungsgebühren beinhalten 
eine Nebenkostenpauschale für Wassergeld 
und Entsorgungskosten. Bei Erdstellen (ein-
fach) pro Jahr 1,00 € für Wasser und 4,00 €  
für Entsorgungskosten.
Bei allen Umenstellen pro Jahr 0,50 € für 
Wasser und 2,00 € für Entsorgungskosten.

2. Bestattungsgebühren:

2.1   Erdbeisetzung 
(Annahme und Aufbahrung  
des Sarges am Bestattungstag, 
Herstellen und Schliessen der Gruft, 
Gruftschmuck, ohne Sargträger,  
Abhügeln 450,00 €

2.1.1 bei Kindern bis zu 6 Jahren ermäßigen 
sich die Gebühren zu 2.1 um 50 v.H.

2.2   Urnenbeisetzung

2.2.1 Annahme und Aufbewahrung 
der Urne zur unterirdischen  
Beisetzung, Herstellen und  
Schließen der Gruft,  
Gruftschmuck,  
ohne Urnenträger, Abhügeln    75,00 €

2.2.2 Trägergebühr für das Tragen 
einer Urne, die durch Versand  
und ohne Bestatter zu unserem 
Friedhof kommt.             26,00 €

3. Leistung bei Trauerfeier:

3.1  Aufbahrung in der Kapelle 
(einschließlich Ausschmückung mit 
Pflanzendekoration und Kerzen;  
Bereitstellung eines Harmoniums

3.1.1  bis 30 min. 135,00 €

3.1.2 in Stille  90,00 €

3.2   Nutzung des Harmoniums

3.2.1 Organist vom Friedhof             10,00 €

3.2.2 Benutzung durch externe 
Organisten 5,00 €

4. Grabmäler

4.1   Für die Genehmigung 
zum Aufstellen von Grabmälern 

4.1.1 für stehende Grabmäler

a) bis zu einer Breite
von 0,55 m           100,00 €

b) bis zu einer Breite
von 0,80 m 155,00 €

c) bis zu einer Breite
von 1,60 m 260,00 €

d) bei einer Breite
von mehr als 1,60 m           360,00 €

4.1.2 für liegende 
Kissen / Platten 90,00 €

4.1.3 für Namenstafeln an der 
Urnengemeinschaftsanlage 
(incl. Denkmalgebühr,  
anteiligem Materialwert  
und Gravur) 300,00 €

4.1.4 für Grabplatten an der 
Erdreihenstelle „Wiese"  
(incl. Denkmalgebühr,  
Grabplatte der Größe  
35cm x 35cm x 5cm und 
Gravur) 490,00 €

5. Ausbetten, Umsetzen, Versenden:

5.1   Ausbetten einer Leiche 
einschließlich Öffnen und 
Schließen des Grabes          1.300,00 €

5.2   Ausbetten einer Urne 
einschließlich Öffnen und 
Schließen des Grabes             105,00 €

5.3   Umbetten einer Urne 
innerhalb des Friedhofes        180,00 €

5.4  Versenden einer Urne 50,00 €

6. Sonstiges:

6.1 Für ein Merkschild 7,50 €

7. Verwaltungsgebühren:

7.1   Für die Umschreibung des 
Nutzungsberechtigten 7,50 €

7.2   Für die Bearbeitung von 
Suchanfragen ausserhalb 
der Liegefrist 30,00 €

§3
Gewerbliche Leistungen

Für nicht in dieser Gebührenordnung auf-
geführte Leistungen gewerblicher Art ( z.B. 
Gießen, Sauberhalten, Bepflanzung, gärtne-
rische Arbeit, Beräumung von Grabstellen) 
richtet sich das Entgelt nach einer besonde-
ren Entgeltordnung bzw. dem Angebot der 
Friedhofsverwaltung.

§4
Inkrafttreten

Die vorstehende Gebührenordnung tritt am 
Tage nach ihrer Veröffentlichung, jedoch 
nicht vor dem 01. Januar 2020 in Kraft. Maß-
gebend für die Anwendung ist die Zusage 
der Leistung.

Teltow, den 02.10.2019

Für den Gemeindekirchenrat

gez. 
Enrico Roesler 
Vorsitzender

gez.  
Axel Müssig 
Vorsitzender Friedhofskommission

ENDE DES AMTLICHEN TEILS



INFORMATIONEN
AUS UND FÜR TELTOW

Hier finden Sie interessante Neuigkeiten 
und vielseitige Veranstaltungs- und 
Freizeit-Tipps!

NEWS 
01

NEWS 
03

Die Statistik besagt zum Stichtag 26. Sep-
tember insgesamt 27.427 Einwohner mit 
Hauptwohnsitz und 518 mit Nebenwohn-
sitz in Teltow.

       

               Straßensperrung  
       Halbmarathon
 
Am 10. November kommt es aufgrund der 
Durchführung des 16. Teltower Halbma-
rathons in der Zeit von 8 Uhr bis 14 Uhr zu  
folgenden Straßensperrungen: 

1.   Zeppelinufer zwischen Badstraße und 
Kreisverkehr Zehlendorfer Straße

2.   Zehlendorfer Straße zwischen  
Kreisverkehr und Wendeschleife  
Berlin Alt-Schönow

3.   Schönower Straße zwischen  
Kreisverkehr Lichterfelder Allee und 
Kreisverkehr Zehlendorfer Straße

Der Parkplatz Zehlendorfer Straße wird  
bereits ab dem 8. November (8 Uhr) bis zum 
11. November (16 Uhr) gesperrt sein.

Die Überfahrt von Teltow nach Berlin über die 
Knesebeckbrücke ist in dieser Zeit nicht mög-
lich. Die Umfahrung der Sperrung ist über die 
Lichterfelder Allee, den Ostpreußendamm 
und die Goerzallee möglich. 

Um Verständnis wird gebeten. 

Einwohnerstatistik

Schutzstreifen führen den Radverkehr auf der Fahrbahn, wobei der  
konkrete Verlauf mit einer gestrichelten Linie und Fahrrad-Piktogrammen 
gekennzeichnet ist. Entscheidender Vorteil ist, dass Radfahrer schneller 
und somit als Teil des Straßenverkehrs wahrgenommen werden.  
Dies führt zu erhöhter Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme und zeigt 
immer wieder, dass durch andere am Verkehr Teilnehmende, auch beim 
Überholen, ein größerer Abstand gewählt wird. Der Schutzstreifen  
sichert somit ein sicheres und komfortableres Vorankommen für den  
Radverkehr.
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Neuer Schutzstreifen  
Gonfrevillestraße

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Fertigstellung der Kreisverkehrsanlage 
Ruhlsdorfer Straße/Gonfrevillestraße haben 
sich Straßenverkehrsbehörde und Tiefbau- 
amt der Stadt Teltow zur Erhöhung der  
Sicherheit für eine Radverkehrsführung in 
Form eines Schutzstreifens entschieden. 
Die Aufbringung eines Schutzstreifens löst 
die mitunter nicht ungefährliche Führung 
als Zwei-Richtungs-Radweg auf der Nord-
seite ab. Eine Umsetzung der Markierung 
erfolgte in der jüngsten Vergangenheit, so-
dass wir zur Auffrischung und Information 
gern an dieser Stelle auf Regeln hinweisen 
und eventuelle Irrtümer ausräumen wollen. 

 WELCHE REGELN GELTEN?

- Wegen des Rechtsfahrgebotes ergibt 
sich für den Radverkehr eine Benutzung 
des Schutzstreifens in Fahrtrichtung. 
Radfahren entgegen der Fahrtrichtung 
ist nicht erlaubt und außerdem lebens-
gefährlich

- Radfahrer dürfen den links vom  
Schutzstreifen fahrenden Verkehr  
rechts überholen

- Ein Schutzstreifen darf durch den  
übrigen Fahrzeugverkehr nur bei Bedarf 
und unter Beachtung des Gefährdungs-
verbots für Radfahrer überfahren  
(z.B. zum Ausweichen vor Hinder- 
nissen oder bei Begegnung zweier  
großer Fahrzeuge)

- Auf Schutzstreifen darf nicht geparkt  
werden. Wer sein Fahrzeug verlässt, 
parkt.

- Überholt werden muss auch hier mit  
einem Seitenabstand von mindestens  
1,5 Meter

NEWS 
02

Einladung zum Tag 
der offenen Tür 

 
 
 
 
 
Am Vormittag sind alle Klassenräume für  

Besucher geöffnet. Am Nachmittag wird die  
gesamte  Schule inkl. Mensa zugänglich sein. 
Ebenfalls wird es am Nachmittag Bastelan- 
gebote der einzelnen Klassen geben. 

 ANNE-FRANK-GRUNDSCHULE 
20. Januar 2020 von 15:00 bis 17:00 Uhr

NEWS 
04

 ERNST-VON-STUBENRAUCH GRUNDSCHULE 
03. Dezember 2019  von 8:00 bis 11:40 Uhr 
und 15:00 bis 18:00 Uhr
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BIOMALZSPANGE.  Bis Ende September 
sind die wesentlichen Straßenbauarbei-
ten abgeschlossen worden. Die Schot-
tertragschicht wurde eingebaut. Seit An-
fang Oktober wird die Asphaltkolonne 
vor Ort sein und den Einbau der Asphalt-
trag- und -deckschicht vornehmen. Bis 
dahin werden die Beleuchtungsmasten 
aufgestellt, am Mc Donald's-Kreisel wer-
den einige Anpassungen der Fahrbahn 
bzw. eines Straßenablaufs erfolgen. 
Mitte Oktober werden die Arbeiten der 
Schwarzdecke abgeschlossen sein. Mar-
kierungsarbeiten sollen sich Ende Okto-
ber anschließen.  Die Bezuschlagung des
Gala-Bauers Baum & Park, in Bezug auf
die Herstellung des Straßenbegleitgrüns,
ist erfolgt. Nach einigem zeitlichen Vor-
lauf werden die Arbeiten aller Voraus-
sicht nach im November ausgeführt.

RÖTHEPFUHL.  Die geplante Sanierung 
am Röthepfuhl mit Schilfschnitt und 
Sedimententnahme werden durch den 
Wasser- und Bodenverband durchge-
führt und sollen voraussichtlich bis 
Mitte Oktober abgeschlossen sein.
Die entfernten Röhricht -Bestandteile 
werden genehmigungskonform zur 
Kompostierung auf die Mittelinsel ver-
bracht.

ERSATZNEUBAU RAMMRATHBRÜCKE.
Das Wasserstraßen-Neubauamt Berlin
(WNA) hat den Bauauftrag für den 
Ersatzneubau der Rammrathbrücke in 
Teltow vergeben. Generalauftragneh-
mer ist die Berger Bau SE. Die Bauzeit 
wird rund 24 Monate betragen. Die Bau-
ausgaben in Höhe von rund 5,4 Millio-
nen Euro finanziert der Bund.

 DIE SPERRUNG 
 ERFOLGT VORAUSSICHTLICH AB 
 11. NOVEMBER 2019.

Das Teltower Rübchen wird wieder geerntet. 
Mit dem traditionellen Rübchenanstich am 
26. September startete die Saison des Edel-
gemüses. 
Der traditionelle Rübchenanstich feierte zu-
dem runden Geburtstag. Vor 20 Jahren wur-
den öffentlichkeitswirksam die ersten fri-
schen Knollen aus der Erde gezogen. Dies 
geschieht jeweils am Donnerstag vor dem 
Rübchenfest in Ruhlsdorf. 
Axel Szilleweit, auf dessen Gelände der dies-
jährige Anstich erfolgte, gab einen Überblick 
über die anstehende Ernte: Die Auswirkun-
gen des trockenen Sommers vom letzten 
Jahr würden sich auch jetzt noch bemerk-
bar machen. „Es ist eine Doppelbelastung, 
die aufgrund der bisherigen Situation und 
des vergangenen Jahres nur mit künstlicher 
Bewässerung gemindert werden kann.“ Er 
arbeite jedoch bei der Bewässerung getreu 
dem Motto: „SO WENIG WIE MÖGLICH,      
 SOVIEL WIE NÖTIG.“ Insgesamt gibt es 
dieses Jahr im Teltower Stadtgebiet zwei 
Anbauflächen mit einer Gesamtgröße von 

sieben Hektar, jedoch wünsche man sich in
naher Zukunft weitere Personen,  die das Tel-
tower Rübchen anbauen. Szilleweit rechnet 
mit einem Ertrag von 10 bis 14 Tonnen, was

den Vorjahreswerten entspräche. Der zweite
Rübchenbauer mit eigener Anbaufläche ist
Ronny Schäreke. Das Teltower Rübchen, 
nicht nur geschätzt von Johann Wolfgang 
von Goethe oder von Napoleon Bonaparte,
eignet sich nicht nur als Suppengrundlage
oder Gemüsebeilage, sondern wird auch zu
Rübchenbratwurst, Rübchenwein oder Rüb-
chen-Senf sowie zu vielen anderen schmack-
haften Köstlichkeiten verarbeitet. 

Infos zu 
Baumaßnahmen und 
SperrungenSTADTRADELN

Rübchenanstich bei Kaiserwetter

Die Stadt Teltow hat vom 6. bis 26. Sep-
tember 2019 erstmals an der bundes-
weiten Aktion STADTRADELN, dem Wett-
bewerb für Radförderung und Klimaschutz, 
teilgenommen.

An 21 aufeinanderfolgenden Tagen wur-
den in Teltow von insgesamt 52 Teams 
zahlreiche Rad-Kilometer gesammelt. 

Davon 11.894 Kilometer in der ersten, 
10.777 Kilometer in der zweiten und 11.512 
Kilometer in der dritten Woche. 

Dies ergab eine Einsparung von 5 Tonnen, 
also 5000 Kilogramm CO

2
.

Das radelaktivste Team: MenschensKinder 
Teltow mit 4.693 geradelten Kilometern, 204 
Kilometern pro Kopf, 23 Mitgliedern im Team 
und einer Einsparung von 666 Kilogramm 
Kohlendioxid. 

Das Team mit den radelaktivsten Mitglie-
dern: Die Röthepfuhl-Radler mit 3.994 gera-
delten Kilometern, 363 Kilometern pro Kopf, 
11 Mitgliedern im Team und einer Einspa-
rung von 567 Kilogramm Kohlendioxid.

Der Teltower Stadtradler 2019 ist Steffen 
Porthun, der in den drei Wochen unglaub-
liche 1.715 Kilometer radelte. 

Das kreativste Radelfoto schoss 
das HZG-Team Teltow.

221 AKTIVE RADELNDE HABEN TEIL- 
GENOMMEN. INSGESAMT WURDEN 
34.185 KILOMETER GESAMMELT.

NEWS 
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Jean Paul Lecoq, Thomas Schmidt, Albert Bruneau und Siegfried Kluge (v.l.) mit der Urkunde

20 Jahre Städtepartner: Teltow und Gonfreville l’Orcher feiern ihre FreundschaftNEWS 
07

Die Städte Teltow und Gonfreville l’Orcher 
haben ihre jahrzehntelange Partnerschaft 
mit der Unterzeichnung eines neuen Ver-
trags am 21. September 2019 bekräftigt.  
Dazu war eine Teltower Delegation unter 
Führung von Bürgermeister Thomas Schmidt 
in die Normandie nach Gonfreville gereist. 
Die deutsch-französische Städtepartnerschaft 
zwischen den beiden Kommunen wurde 
1999, also vor genau 20 Jahren, in einem  
ersten Vertrag festgeschrieben, besteht aber 
bereits seit den 1960-er Jahren. 

Die feierliche Unterzeichnung des erneuerten 
Städtepartnerschaftsvertrags im Kulturzent-
rum von Gonfreville fand in einem großen 
Rahmen vor mehr als 100 Besuchern statt. 
Vertreter der beiden Partnerschaftsvereine 
– auf französischer Seite das „Comité de  
Jumelage“ und auf deutscher Seite „Teltow 
ohne Grenzen“ – waren ebenso anwesend, 
wie die beiden Alt-Bürgermeister von  
Gonfreville und Teltow, Jean Paul Lecoq und 
Siegfried Kluge, die 1999 mit ihrer Unter-
schrift den ersten Partnerschaftsvertrag nach 
dem Fall der Mauer besiegelt hatten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Auftakt der Zeremonie bildete die Aus-
stellungseröffnung mit Fotos des Teltower 
Fotografen Dirk Pagels. 45 großformatige  
Bilder schmücken nun das Kulturzentrum in 
Gonfreville. Dirk Pagels präsentiert sie un-
ter dem Titel „Momente des Augenblicks“,  
„Facettes de l’instant“. Die Fotos zeigen  
Teltower Motive und ermöglichen einen  
atemberaubenden Blick auf die Stadt am 
Teltowkanal.   

„Ohne den Fall der Berliner Mauer hätte ich 
diese Aufnahmen nicht machen können“, 
erläuterte Dirk Pagels in seiner Eröffnungsrede 
seine Motivation. 
 
 
 
 
In ihren Reden zeichneten die beiden aktu- 
ellen Bürgermeister von Gonfreville und  
Teltow, Alban Bruneau und Thomas Schmidt,  
 
 
 

die Geschichte der Städtepartnerschaft 
noch einmal nach. „Es ist für mich sehr 
wichtig, dass dieser neue Vertrag heute 
am Weltfriedenstag unterzeichnet wird“, 
so Alban Bruneau. „Die regelmäßige Be-
gegnung der Menschen ist das Fundament 
unserer Freundschaft.“ Thomas Schmidt 
bezeichnete die deutsch-französische  
Städtepartnerschaft als „Erfolgsgeschichte“ 
und verwies auf den jüngst unterzeich- 
neten „Aachener Vertrag“, in dem sich  
Deutschland und Frankreich zur engen  
Kooperation verpflichtet haben...................  
 
 
 
 

Eingerahmt wurde der Festakt von einer  
Aktion zweier weiterer „Schwesterorganisa-
tionen“ aus Gonfreville und Teltow. Die Union 
Sozialer Einrichtungen (USE) auf deutscher 
und die Estuaire Gonfreville (ESAT) auf  
französischer Seite bieten gleichermaßen 
Menschen mit Handicap Arbeits- und  

Lebensmöglichkeiten an. Seit Jahren pflegen 
sie einen fruchtbaren Austausch. Eine 
deutsch-französische Gruppe präsentierte 
im Rahmen der Vertragsunterzeichnung ein  
Friedensprojekt, das sich in Form eines  
riesigen Transparents nun ebenfalls im  
Kulturzentrum wiederfindet. 

Mit einem Festessen im Zentrum „René  
Cance“ ließen die Teilnehmer die facetten- 
reiche Städtepartnerschaft schließlich hoch-

leben. Mit dabei waren auch die beiden 
Schützenvereine, die jährlich an abwech-
selndem Ort einen freundschaftlichen Wett-
bewerb austragen. Die Vorsitzenden der 
Partnerschaftsvereine, Alain Gamper und 
Serge Le Bret, bekräftigten ihre weitere  
Zusammenarbeit mit dem Austausch von  
Geschenken. Die Teltower hatten sich für ein 
symbolträchtiges Präsent entschieden: Der 
Teltower Künstler Hans-Jürgen Brauer über-
reichte eine von ihm selbst bemalte kleine 
Nachbildung eines Berliner Mauerteils. 

Der Mauerfall und die politische Wende vor 
30 Jahren bildeten zusammen mit der Ver-
tragsunterzeichnung, der Fotoausstellung 
und dem Gedenken am Friedenstag die 
Grundlage für die Erneuerung des Städte- 
partnerschaftsvertrags am 21. September 
2019. 

 
Eine Delegation aus Gonfreville kam 
direkt am 3. Oktober zum Gegenbesuch  
auf das Teltower Stadfest. 

                         „ICH MÖCHTE DAZU   
 EINLADEN, TELTOW UND DIE REGION   
 IN ALL IHREN FACETTEN IMMER  
 WIEDER NEU ZU ENTDECKEN.“  

„UNSER ZIEL MUSS ES SEIN, DIE 
EINHEIT, DIE LEISTUNGSFÄHIGKEIT 
UND DEN ZUSAMMENHALT  
EUROPAS ZU ERHALTEN.“



Die Stadt Teltow hatte im Rahmen des 30. 
Stadtfestes und zur Feier des 20-jährigen 
Bestehens der Städtepartnerschaft mit dem 
französischen Gonfreville l’Orcher für den  
5. Oktober 2019 zu einem deutsch-französi-
schen Tag eingeladen.

Mit einer Baumpflanzung, einer Ausstellungs-
eröffnung und einem musikalisch umrahm-
ten Festakt mit Eintragungen ins Goldene 
Buch der Stadt Teltow wurde die Städtepart-
nerschaft begangen. Vertreter der Stadtver-
waltungen Teltow und Gonfreville l’Orcher 
sowie der beiden Partnerschaftsvereine  
„Teltow ohne Grenzen“ und dem „Comité de 
Jumelage“ sowie zahlreiche Teltowerinnen 
und Teltower waren dabei. 

Als Symbol der weiter wachsenden Part-
nerschaft pflanzten Teltows Bürgermeister  
Thomas Schmidt, Stadtrat Martial Ott aus 
Gonfreville l’Orcher, Alain Gamper (Teltow 
ohne Grenzen) und Serge Le Bret (Comité de 
Jumelage) gemeinsam eine veredelte Blut-
buche auf dem Ahlener Platz. 

Unter dem Motto „Aufgeblendet – Fotos aus 
Gonfreville l’Orcher“ wurde dann im Bürger-

haus eine Foto-Ausstellung mit spannenden 
Einblicken und Facetten aus Teltows Partner- 
stadt eröffnet. 

Der Festakt anlässlich des 20-jährigen Be-
stehens der Städtepartnerschaft zwischen 
Teltow und Gonfreville l’Orcher mit musi-
kalischer Umrahmung und Grußworten von 
Bürgermeister Thomas Schmidt und Stadtrat 
Martial Ott fand anschließend im Stuben-
rauchsaal statt. 

Dort trugen sich die beiden Vorsitzenden der 
Partnerschaftsvereine, Alain Gamper und 
Serge Le Bret, in das Goldene Buch der Stadt 
Teltow ein. Musikalisch umrahmt wurde der 
Festakt von der Sängerin Corinne Douarre.

Gezeigt wurden zudem eine Ausstellung 
zu „40 Jahre Städtepartnerschaft“ und 
Filmausschnitte „20 Jahre Städtepartner-
schaft Gonfreville l’Orcher – Teltow“  
von Eberhard Derlig. 

15

AMTSBLATT
FÜR DIE STADT TELTOW
AUSGABE 09 ̇23.10.2019

 
 
Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht 
werden im Herbst und Winter 2019/2020 
Baumfällungen und Baumpflegearbeiten 
durchgeführt. 52 Bäume müssen aufgrund 
stark eingeschränkter Stand- und Bruch- 
sicherheit gefällt werden. 900 Bäume erhal-
ten einen fachgerechten Sanierungsschnitt,  
die Arbeiten werden bis Ende Februar nächs-
ten Jahres anhalten. Aufgrund der extremen 
Trockenheit der letzten Jahre sind sowohl am  
Jungbaumbestand als auch an älteren Bäu-
men Trockenschäden zu konstatieren. Auf-
grund umfangreicher Wässerungen, auch 
durch die Feuerwehr und die vertraglich  
gebundenen Gartenbaufirmen, sind jedoch 
zum jetzigen Zeitpunkt nur geringe Schäden 
bzw. Ausfälle aufgetreten. Eine genauere Be-
wertung und Quantifizierung ist jedoch erst 
im nächsten Jahr möglich. Im Frühjahr 2019 
wurden insgesamt 113 Bäume im Stadtgebiet 
im Rahmen von Erstpflanzungen gepflanzt.

Verlorene Gegenstände warten auf ihre  
Besitzer: Im Fundbüro der Stadtverwaltung  
Teltow wurden nach dem diesjährigen Stadt-
fest, das in der Zeit vom 3. bis 6. Oktober 
stattfand, besonders viele Fundsachen ab-
gegeben. Wer hat in diesem Zeitraum im 
Bereich der Rheinstraße einen Gegenstand 
vergessen oder verloren?

Das Fundbüro des Sachgebiets Bürgerservice 
ist zu den Sprechzeiten persönlich oder tele-
fonisch unter der Nummer (03328) 4781 291 
erreichbar und erteilt Informationen über ab-
gegebene Gegenstände, wie etwa Fahrräder, 
Schlüssel oder Handys. Nicht abgeholte Ge-
genstände werden nach einer Aufbewah-
rungsfrist von sechs Monaten versteigert.

Bäume  
im Stadtgebiet

Fundsachen vom Stadtfest Teltow 2019

Im Anschluss folgte ein Deutsch-französischer Tag in Teltow …

Startschuss für die Fünfte Jahreszeit

Am 11.11. um 11:11 Uhr startet die Narrenzeit 
– so heißt es wieder  
 
 

Schaulustige sind herzlich auf dem Teltower 
Marktplatz willkommen.

Alle Veranstaltungen in der Karnevalszeit 
gibt es auf den Webseiten der Karneva- 
listen-Vereine  
 
www.tcc-teltow.de  
und  
www.karneval-in-teltow.de 

TELTOW HELAU!
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Das „Netzwerk Verkehrssicherheit Branden-
burg“ hat in diesem Jahr erneut eine landes-
weite Aktion zur besseren Sichtbarkeit von 
zu Fuß Gehenden und Radfahrenden initiiert. 
Vom 22. bis 24. Oktober 2019 finden in ganz 
Brandenburg über 150 Aktionen zum Thema 
„Sichtbarkeit“ statt.

Die Stadt Teltow wird hierzu am 23. Okto-
ber einen Tag der Sichtbarkeit auf dem 
Ahlener Platz veranstalten. Gemeinsam mit 
regionalen Akteuren, wie Polizei und Kreis-
verkehrswacht, wird es einen kleinen Markt-
platz mit Infoständen und einem Fahrrad-
parcours geben.

Tag der Sichtbarkeit 
am 23. Oktober

16

Am 26. Oktober heißt es wieder Türen auf 
für unsere regionalen Museen im Landkreis 
Potsdam-Mittelmark, denn da sind wir wie-
der alle „Feuer und Flamme für unsere Muse-
en“. Dieser Aktionstag, der erstmalig 2005 ins 
Leben gerufen wurde und seitdem immer un-
ter verschiedenen Mottos stattfindet, erfreut 
sich großer Beliebtheit bei Groß und Klein.

Auch in diesem Jahr sind das Teltower 
Heimatmuseum und das Industriemuseum 
der Region Teltow wieder mit dabei.

 DAS HEIMATMUSEUM DER STADT TELTOW,
Hoher Steinweg 13, zeigt Stadtgeschichte und 
Lebens- und Arbeitsbedingungen früherer 
Bewohner Teltows. Mit Einbruch der Dämme-
rung werden historische Leuchten erstrahlen. 
Um 18 Uhr startet der traditionelle Lampion-
umzug auf dem Marktplatz zum Heimat-
museum. Dort gibt es ab 19 Uhr Kürbissuppe 
und eine musikalische Überraschung.

 DAS INDUSTRIEMUSEUM DER REGION
 TELTOW, Oderstraße 23-25, präsentiert das 
diesjährige Thema „Bewegung“ mit vielen 
besonderen Aktionen. Neben Kaffee und Ku-
chen gibt es auch weitere Besonderheiten, 
unter anderem werden neugierige Besucher 
von NAO, einem Roboter der TH Wildau, be-
grüßt. Der hiesige Amateurfunkverein prä-
sentiert sich. Funktionierende Dampfmaschi-
nenmodelle werden in Aktion zu sehen sein.
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Neben den bunt geschmückten Weihnachts-
bäumen auf dem Ruhlsdorfer Platz und dem 
Marktplatz, die auch in diesem Jahr wieder 
aufgestellt werden, sorgen erneut große, 

fünfzackige Sterne entlang der Potsdamer 
Straße ab 25. November für Festtags-
stimmung. 

Sie möchten auch Unterstützer der Aktion
„Weihnachtliches Teltow“  werden und einen
Stern für die Festtagsstimmung sponsern?
Das Stadtmarketing steht für Auskünfte und
der weiteren Abwicklung zur Verfügung.

Sponsorenaufruf: Weihnachtliches Teltow – 
Lichterglanz in der Potsdamer Straße

Aktionstag der 
regionalen Museen

NEWS 
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Ansprechpartnerin: Frau Wagner

Telefon: (03328) 4781 254
Mail: c.wagner@teltow.de

VEREINZELT SIND NOCH EINSAME 
LATERNEN OHNE STERN. 

von 16 Uhr bis 18 Uhr 
auf dem Marktplatz in der Teltower Altstadt.

Lichterglanz für alle – am 6. Dezember ist 
es wieder soweit. Das Unternehmen „Men-
schensKinder Teltow“ lädt zum traditionellen 
Nikolausfest ein. An adventlich geschmück-
ten Ständen erwarten die Besucher allerlei 
Gaumenfreuden und Basteleien. Für gute Un-
terhaltung sorgt ein kleines Kulturprogramm.

Der Erlös des Festes geht an 
den Salma-Verein für saharawische 
Flüchtlingskinder.

NEWS 
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Nikolausfest des Unternehmens 
„MenschensKinder Teltow“

 MITTWOCH, 6. DEZEMBER 2019
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Kamishibai-Erzähltheater

Langsam öffnen sich wieder die Türen des 
Kamishibai-Erzähltheaters. Die kleinen Zu-
schauer schauen gebannt auf das erste Bild. 
Nun kann die Geschichte beginnen...

In Brandenburg wird 2019 der 200. Geburts-
tag Theodor Fontanes gefeiert. Kaum ein an-
derer Schriftsteller ist so eng mit Branden-
burg verbunden wie er. Er hat die Identität 
des Landes geprägt und über dessen Grenzen 
hinaus vermittelt. In seinen "Wanderungen 
durch die Mark Brandenburg" beschreibt Fon-
tane die Landschaften, Orte und Menschen, 
denen er begegnete. Unternehmen Sie einen 
literarischen Ausflug in die Gedankenwelt so-
wie in das Leben des Dichters und seiner Zeit.

Heiteres & Ernstes aus dem Leben 
des Jubilars, präsentiert und gelesen von 
Manuela Kuhlbrodt und Bernd Haller!

Dieser Thriller beginnt, wo andere enden. 
Eine fensterlose Hütte im Wald. Lenas Leben 
und das ihrer zwei Kinder folgt strengen Re-
geln: Mahlzeiten, Toilettengänge, Lernzeiten 
werden minutiös eingehalten. Sauerstoff 
bekommen sie über einen »Zirkulationsap-
parat«. Doch eines Tages gelingt ihnen die 
Flucht – und nun geht der Albtraum erst rich-
tig los. Denn vieles deutet darauf hin, dass 
der Entführer sich zurückholen will, was ihm 
gehört.

Mit ihrem Thrillerdebüt „Liebes Kind“ gelangte
die Autorin direkt auf Platz 1 der Spiegel-
bestsellerliste. Im September 2019 erhielt 
sie den „Crime Cologne Award“. 

Romy Hausmann wurde 1981 geboren und 
war Redaktionsleiterin bei einer Fernseh-
produktion. Dort hat sie die Geschichten-
von misshandelten Ehefrauen, somalischen 
Kriegsflüchtlingen, vernachlässigten Kindern 
erzählt. Seit der Geburt ihres Sohnes arbeitet
sie frei fürs Fernsehen, seit 2016 schreibt sie 
regelmäßig für den blog www.mymonk.de. 
Romy Hausmann wohnt in einem abgeschie-
denen Waldhaus in der Nähe von Stuttgart.

Kommt mit auf eine Entdeckungsreise in die 
Welt der Bilder und Wörter! Auf einer Lein-
wand werden bunte Bilder im Großformat 
gezeigt – gleichzeitig wird eine spannende 
Geschichte vorgelesen. 

Lesung: Fontane – Wanderer, 
Dichter und Frauenversteher

Bestsellerautorin 
Romy Hausmann liest aus 
„Liebes Kind“

Bibo-Bilderbuchkinos

Stadtbibliothek
Jahnstraße 2 A | 14513 Teltow

Kontakt | Anmeldung: 
Telefon: 03328 4781 650
E-Mail: bibliothek@teltow.de

STADTBIBLIOTHEK 
TELTOW

NEUIGKEITEN UND 
VERANSTALTUNGEN

 05. NOVEMBER 2019   16:00 UHR

 03. DEZEMBER 2019   16:00 UHR

Schließzeit der Stadtbibliothek

Die Stadtbibliothek Teltow bleibt aufgrund 
von Umbaumaßnahmen im Zeitraum vom

geschlossen. Die Ausleihfristen werden ent-
sprechend automatisch um diesen Zeitraum 
verlängert. Medienrückgaben können da-
rüber hinaus trotzdem über die Rückgabe-
box erfolgen, die sich vor dem Eingang der 
Bibliothek befindet. 

„ELEFANTEN IM HAUS“
Altersempfehlung: 2 bis 4 Jahre

„NIKOLAUS HAT VIEL ZU TUN“
Altersempfehlung: 3 bis 6 Jahre

 08. NOVEMBER 2019  19:00 UHR

 02. – 11. DEZEMBER 2019

„DIE KLEINE HEXE“
Altersempfehlung: 3 bis 6 Jahre

„DER OSTERMANN“
Altersempfehlung: 3 bis 6 Jahre

BEEBOT-RICHTUNGSRALLYE 
Altersempfehlung: 4 bis 6 Jahre

DASH WONDERLAND  
Altersempfehlung: 7 bis 9 Jahre

DASH BÜCHERLABYRINTH  
Altersempfehlung: ab 10 Jahre

Um Verständnis wird 
gebeten.

Die Lesung „Liebes Kind“
mit Romy Hausmann 
findet trotz Schließzeit 
statt.

 13. DEZEMBER 2019    14:00 UHR

 10. DEZEMBER 2019    15:00 UHR

 17. DEZEMBER 2019    15:00 UHR

Books & Yoga

(Ent)Spannung mit Yoga in der Bibo? Na logo! 
Die Übungen sind einfach und deshalb für 
fast jeden möglich, unabhängig von Statur, 
Alter oder Beweglichkeit. Mit dem 75-minü-
tigen Happy-Saturday-Morning-Yoga können 
Familien und Yoga-Neulinge gelassen und 
positiv in den Tag starten. 

Kosten pro Teilnehmer: 5 EUR

 23.  NOVEMBER 2019   9:00 UHR 

 22. NOVEMBER 2019   14:00 UHR

 12. NOVEMBER 2019   15:00 UHR

 19. NOVEMBER 2019   15:00 UHR
 05. DEZEMBER 2019 16:00 UHR

 24. OKTOBER 2019  16:00 UHR

 06. DEZEMBER 2019  18:00 UHR

MONTAG       10 – 16 UHR

DIENSTAG      12 – 18 UHR

MITTWOCH                 GESCHLOSSEN

DONNERSTAG   12 – 18 UHR

FREITAG    10 – 16 UHR

1. SAMSTAG IM MONAT  10 – 14 UHR

Aktuelle Öffnungszeiten

Der Eintritt zu den Veranstaltungen 
ist frei, sofern nicht anders 
angegeben.  
Eine Anmeldung ist erforderlich!

Roboterworkshop 
Dash & Beebot

Roboter machen Coding erlebbar und regen 
Kinder zum kreativen und interaktiven Spie-
len mit Technik an. Altersgerechte und stei-
gende Herausforderungen führen Schritt für 
Schritt spielerisch ans Programmieren heran. 
Die Workshops werden in kleinen Gruppen 
durchgeführt.

Die Lesung „Liebes Kind“



Änderungen vorbehalten! 

AKTIVE 
SENIOREN IN 
TELTOW

    

    

    

    

    

  

Philantow – 
Ein Ort zum „Menschsein“

Das Familienzentrum Philantow ist ein 
Ort der Begegnung und eine Oase der 
Menschlichkeit. Hier ist jeder willkom-
men. Menschen jeden Alters finden 
in den gemütlichen Räumlichkeiten 
unterschiedliche Angebote und Unter-
stützungsmöglichkeiten.

AB 23. OKTOBER  18:30 UHR 
SEMINAR: HAUSAUFGABEN 
STRESSFREI BEGLEITEN 
(14-tägig, 3 Termine, 
Anmeldung erforderlich)

 13. NOVEMBER   10:00 UHR
ELTERNTHEMENRUNDE: 
SINNVOLL SCHENKEN

 15. NOVEMBER  15:00 UHR 
BUNDESWEITER VORLESETAG

 20. NOVEMBER  19:00 UHR 
TELTOWER SALON: 
SILVESTERBÖLLER - NEIN DANKE!

 27. NOVEMBER  15:30 UHR 
ADVENTSGESTECKE
(Anmeldung erforderlich)

 28. NOVEMBER  9:30 UHR 
ADVENTSGESTECKE
(Anmeldung erforderlich)

 02. DEZEMBER  15:00 UHR
WEIHNACHTSFEIER

 03. DEZEMBER  10:00 UHR
ELTERNTHEMENRUNDE: 
SAUBERKEITSENTWICKLUNG

 11. DEZEMBER  10:00 UHR
ELTERNTHEMENRUNDE: 
EINGEWÖHNUNG IN DIE KITA

Unter www.philantow.de finden Sie 
unser buntes Programm. 
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 24. OKTOBER 14:00 UHR
KLATSCHKAFFEE
Heute zeigt uns Gustl Rotzer seine 
Videos über den Seniorentreff

 05. NOVEMBER 14:00 UHR
NOTTKE’S THEATER
zeigt „Dinner der Diven“ 
im Bürgerhaus
Eintritt: 20 EUR
(Bitte anmelden: 03328 – 47 81 244)

 06. NOVEMBER  14:00 UHR
„SINGE MIT SUSI!“
Volkslieder nach alter Art begleitet 
auf dem Akkordeon
Eintritt: 1 EUR

 07. NOVEMBER 14:00 UHR
DER PC-SENIOR – 
heute mit Jürgen Glindemann zum 
Thema „Internetkriminalität“.

12. NOVEMBER 11:00 – 13:30 UHR
VORVERKAUF 
FÜR DIE WEIHNACHTSGALA
(03. Dezember 2019, 12 – 17 Uhr)
Ticket: 16 EUR

 12. NOVEMBER 14:00 UHR
VOLKSTÄNZE AUS ALLER WELT

 14. NOVEMBER  14:00 UHR
SPIELENACHMITTAG BEI KAFFEE 
UND KUCHEN 

 19. NOVEMBER 13:00 UHR
PREISSKAT

Um Informationen zu den regelmäßigen Wochenangeboten 
sowie weitere Auskünfte zu erhalten, wenden Sie sich 
gern per E-Mail an l.rueger@teltow.de oder wählen Sie die 
Telefonnummer 03328 4781 244.

 21. NOVEMBER 14:00 UHR
„EIN STRAUSS BUNTER MELODIEN“
Konzert für Violine und Klavier
Eintritt: 1 EUR

 27. NOVEMBER 14:00 UHR
WEIHNACHTLICHES BASTELN
Unkostenbeitrag: ca. 5 EUR; Leitung: 
Marianne Männchen

 28. NOVEMBER 14:00 UHR
KLATSCHKAFFEE 
„Lichtlohmd“ – Michael Pschichholz 
erzählt uns über Weihnachtsbräuche 
im Erzgebirge.

 03. DEZEMBER 12:00 UHR
WEIHNACHTSGALA 
im Stubenrauchsaal
Ticket: 16 EUR 
ab 12. November 2019

 05. DEZEMBER 14:00 UHR
DER PC-SENIOR – 
bringen Sie ihren Laptop mit!

12. DEZEMBER  14:00 UHR
SPIELENACHMITTAG BEI KAFFEE 
UND KUCHEN

Im Seniorentreff ist für 
jeden etwas dabei!



 Altstadt Teltow 
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VERANSTALTUNGEN 
UND EVENTS

IN TELTOW FÜR DIE 
GANZE FAMILIE

 23.10. + 20.11. + 18.12. 20:00 UHR
TELTOW SINGT! 
 Bürgerhaus  
 Ritterstraße 10 
 Eintritt: AK 6 EUR 
 Ermäßigt** 4 EUR

 25. OKTOBER  9:30 UHR  
BABYKONZERT: FEUER, WASSER, ERDE, LUFT 
Die Gambistin Johanna Oelmüller und die
Klarinettistin Luisa Lohmann bringen alle vier 
Elemente zusammen: Sie reiten auf seichten 
Wellen, tanzen zu feurigen Rhythmen, 
erkunden die Erde und fliegen federleicht 
durch die Lüfte. Hier kann jeder seine 
Entdeckungsfreude ausleben  
 Bürgerhaus  
 Ritterstraße 10 
 Eintritt: VVK* 8 EUR | TK 8 EUR   
 Ermäßigt** 6 EUR | Babys kostenfrei  

 26. OKTOBER  19:00 UHR 
BEATLES TANZABEND 
Der Beatles-Fan Dieter Bruhn sammelt seit 
vielen Jahrzehnten Material und Exponate 
über die Liverpooler Pilzköpfe. Über die 
Zeit ist so eine erstaunliche Sammlung 
zusammen gekommen. Von Plakaten, Fotos, 
Schallplatten über Flaggen und Filme bis hin 
zu baugleichen Gitarrenmodellen ist alles 
dabei, was bei einem Beatles-Fan das Herz 
höher schlagen lässt. Das Bürgerhaus ver-
wandelt sich an diesem Tag in ein Tanzlokal 
ganz im Stile der englischen Clubs der 60er 
Jahre und es darf zu Beatles-Platten das 
Tanzbein geschwungen werden. 
Ein Imbiss ist im Eintrittspreis enthalten.  
Die Ausstellung kann von 16-17 Uhr 
kostenlos besucht werden.
 Bürgerhaus  
 Ritterstraße 10 
 Eintritt: VVK* 8 EUR | AK 10 EUR  
 Ermäßigt** 8 EUR 

 26. OKTOBER  18:00 UHR  
LATERNENUMZUG 
 Marktplatz 
 Teltower Altstadt  

 03. NOVEMBER  11:00 – 18:00 UHR
12. TELTOWER KUNST-SONNTAG
Dank der Unterstützung vieler ehrenamt-
licher Helfer sowie des Landkreises Potsdam-
Mittelmark öffnen auch in diesem Jahr 
verschiedene Einrichtungen innerhalb der 
Altstadt von 11 bis 18 Uhr ihre Tore für die 
zeitgenössische Kunst. Interessierte Gäste 
und kunstbegeisterte Besucherinnen und 
Besucher sind im Anschluss an die feierliche 
Eröffnung um 11 Uhr im Stubenrauchsaal 
eingeladen, in Austausch mit den über 
fünfzig ausstellenden Künstlern zu treten 
und sich an den Exponaten in der histo-
rischen Altstadt zu erfreuen. 

 Teltower Altstadt

 Eintritt: 2 EUR

 09. NOVEMBER, 14:00 – 21:30 UHR
FEIER OHNE GRENZEN – 
30 JAHRE MAUERFALL
Anlässlich des 30. Jahrestags des Mauerfalls 
veranstalten die Gemeinden Kleinmachnow 
und Stahnsdorf, die Stadt Teltow und der 
Bezirk Steglitz-Zehlendorf ein Bürgerfest 
auf dem Zeppelinufer zwischen Hafen und 
Badstraße. Von 14:00 bis 21:30 Uhr gibt es 
ein buntes Bühnenprogramm, eine Fest-
meile und einen Bereich für die Vereine 
und Verbände der Region.  
 Teltow
 Zeppelinufer

*Karten sind erhältlich an folgenden Verkaufsstellen: • Tourist Information, Marktplatz 1–3, Teltow, Tel.: 03328 4781 293 • Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen 
• Online-Tickets unter www.teltow.de

**Kinder, Schüler, Studenten, Sozialkarteninhaber, Behinderte ab 50% Grad der Behinderung, Senioren bei Vorlage des Rentenausweises, Inhaber des Familienpasses in Begleitung von 
   min. einem Kind und Inhaber der Ehrenamtskarte 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind zu allen Veranstaltungen herzlich eingeladen! Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der Übersicht nur um Veranstaltungen handelt, die von 
der Stadt bzw. in Kooperation oder unter Mitwirkung der Stadt organisiert werden. Weitere Veranstaltungen finden Sie außerdem in unserem Veranstaltungskalender unter www.teltow.de. 
Über Freizeit-Tipps informiert Sie auch gern die städtische Tourist Information unter der Telefonnummer 03328 4781 293.

 25. NOVEMBER  19:00 UHR 
DER FLOTTE MONTAGSSALON - 
HOT JAZZ DER 20ER JAHRE 
 Bürgerhaus  
 Ritterstraße 10 
 Eintritt: AK 5 EUR  
 Ermäßigt** 3 EUR 

 06. DEZEMBER 9:30 UHR 
BABYKONZERT: 
DURCH DEN WILDEN WESTEN!
Im wilden Galopp durch die Prärie mit 
Saxofon, Cowbell und Wood Blocks! 
Auf seinen Abenteuern begegnet der kleine 
Cowboy Oscar einer freundlichen Klapper-
schlange, den neugierigen Erdmännchen 
und der frechen Wüstenmaus Pedro. 
Im geschützten Raum einer Kissen-Land-
schaft und ganz nah bei den Musikerinnen 
erforschen die Allerkleinsten die Welt der 
Musik mit allen Sinnen. 
 Bürgerhaus  
 Ritterstraße 10 
 Eintritt: VVK* 8 EUR | TK 8 EUR   
 Ermäßigt** 6 EUR | Babys kostenfrei  

 06. DEZEMBER 16:00 UHR  
NIKOLAUSFEST 

Marktplatz 
 Teltower Altstadt  

 15. DEZEMBER 14:00 – 18:00 UHR  
WEIHNACHTSMARKT 



SITZUNGSTERMINE VON 
AUSSCHÜSSEN UND SONSTIGEN 
GREMIEN

(kurzfristige Änderungen möglich)

Bürgerhaus, Ritterstr. 10

• 05.10.2019 – 19.12.2019 
 PARTNERSTÄDTE STELLEN AUS:  
 „AUFGEBLENDET –  FOTOS AUS  
 GONFREVILLE L‘ORCHER“

Neues Rathaus, 
Marktplatz 1-3

• 12.09.2019 – 22.11.2019 
 „SEHNSUCHTSVOLLE TAGE 1989/90“  
 - FOTOGRAFIEN VON 
   BERND BLUMRICH 

Seniorenbeirat
Zur Zeit finden keine
Sprechstunden des 
Seniorenbeirats statt.

Schiedsstelle

 Oktober 2019

Sitzungsort: Annastraße 3,   
 Stahnsdorf, Großer Sitzungssaal
•  Regionalausschuss
 21. Oktober 2019 um 18:30 Uhr

 Sitzungsort: „Altes Rathaus“,    
 Marktplatz 2, Beratungsraum
•  Werksausschuss
 30. Oktober 2019 um 18:00 Uhr

November 2019

Sitzungsort: „Altes Rathaus“,    
 Marktplatz 2, Beratungsraum
•  Ausschuss für Schule, Kultur,
 Sport und Soziales
 04. November 2019 um 18:00 Uhr

•  Ausschuss für Umwelt 
 und Energie
 05. November 2019 um 18:00 Uhr

•  Ausschuss für Bauen, Wohnen   
 und Verkehr
 06. November 2019 um 18:00 Uhr

•  Ausschuss für Finanzen und   
 Wirtschaftsförderung
 07. November 2019 um 18:00 Uhr

•  Hauptausschuss
 18. November 2019 um 18:00 Uhr

Sitzungsort: 
 Güterfelder Straße 36, 
 OT Ruhlsdorf
•  Sitzung des Ortsbeirates 
 Ruhlsdorf

14. November 2019 um 18:00 Uhr

Sitzungsort: 
 Neues Rathaus, Marktplatz 1–3,
 Ernst-von-Stubenrauch-Saal
•  Sitzung der Stadtverordneten-
 versammlung
 27. November 2019 um 18:00 Uhr

Dezember 2019

Sitzungsort: Annastraße 3,   
 Stahnsdorf, Großer Sitzungssaal
•  Regionalausschuss
 11. Dezember 2019 um 18:30 Uhr

Sitzungsort: 
 Bürgerhaus, Ritterstraße 10
•  Plenum Lokale Agenda 21
 02. Dezember 2019 um 19:00 Uhr

 Oktober 2019

Sie können sich per E-Mail gerne an 
seniorenbeirat@teltow.de
wenden.
Der Vorsitzende Wolfgang Nießmann
ist außerdem werktags zwischen 
08:00 und 18:00 Uhr fernmündlich 
unter 03328 9348 411 erreichbar. 

Termine gibt es nach Vereinbarung. 
Die Stadt Teltow nimmt unter 
03328 4781 287 sowie per E-Mail
(s.wuttke@teltow.de) allgemeine 
Fragen zur Schiedsstelle entgegen.
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AUSSTELLUNGENBERATUNGSANGEBOTE

DAS AMTSBLATT DER STADT TELTOW 
ERSCHEINT IN ABHÄNGIGKEIT 
NOTWENDIGER VERÖFFENTLICHUNGEN. 
ES ORIENTIERT SICH DABEI AN DEN 
SITZUNGSTERMINEN DER 
STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG. 
DIE NÄCHSTE AUSGABE WIRD 
VORAUSSICHTLICH MITTE DEZEMBER
ERSCHEINEN.


